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Der Bescheid Ist nach§ 129 A0 berichtigt. 

Feststellung 
Umfang der Steuerbegünstigung 
Die Körperschaft ist nach§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 
GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten 
gemeinnüt2igen zwecken im Sinne der§§ 51 ff. A0 dient. 

Die Körperschaft unterhält einen ( einheitlichen) steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb. Für diesen ergibt sich unter Berücksichtigung der Besteuerungsgrenze nach§ 64 Abs. 3 A0 
b2w. der Freibeträge nach § 24 KStG und§ 11 Abs. 1 Sat2 3 GewstG keine Körperschaftsteuer und 
keine Gewerbesteuer. 
Etwa geleistete Vorauszahlungen werden gesondert abgerechnet. 

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende( n) Feststellung( en). 

Hinweise zur Steuerbegünstigung 
Die Körperschaft fördert ausschließlich und unmittelbar folgende gemeinnützige zwecke: 

Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe 
- Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des

Völkerverständigungsgedankens

Die sat2ungszwecke entsprechen§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 13 A0. 

-� Hinweise zur Ausstellung von zuwendungsbestätigungen 
i zuwendungsbestätigungen für Spenden: 
� Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr 2ur Verwendung für diese zwecke zugewendet 
8 werden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) 

aus2ustel len. 
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im Internet 
unter https://www.f<?rmulare-bfinv.de als ausfüllbare f:ormulare 2�,::_verfügung._ , ._ 

zuwendungsbestätigungen für Mitgliedsbeiträge: 
Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge zuwendungsbestätlgungen nach amtlich vorge
schriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen. 

zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden, 
wenn das Datum des Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist ist 
taggenau zu berechnen(§ 63 Abs. 5 A0). 

Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen 
Wer vorsät2lich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuwendungsbestätigung ausstellt oder 
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den In der zuwendungsbestätlgung angegebenen steuer
begünstigten zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die 
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 ¾, die entgangene Gewerbesteuer pauschal 
mit 15 ¾ der Zuwendung angesetzt(§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 

Konto des Finanzamts: 

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder im 
Internet unter www.berlin.de/sen/finanzen/steuern 
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